
Gutes Benehmen bei Anwälten ist Glücksache – schlechtes Benehmen dagegen
Absicht und hat Methode; kann ein Antrag auf Terminverlegung schamlos sein?
das kommt darauf an; hier wohl schon – Geschichten aus Ostwestfalen-Lippe
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Der Ruf der Anwaltschaft ist nicht durchgängig schlecht, es gibt aber immer wieder Vertreter der Zunft
(m/w), die es mit Gewalt darauf anlegen, sich selbst in ein schlechtes Licht zu rücken und damit der
ganzen Anwaltschaft einen Bärendienst zu erweisen. „Winkeladvokaten“ sollte man diese  Kollegen
(m/w – das gilt aber hier immer, ohne dass wir es ausdrücklich erwähnen) nicht mehr nennen, nach
einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung eines (humorlosen?) Gerichts aus dem rheinischen Raum
(wir berichteten an dieer Stelle darüber) kann das Ärger geben ; aber „Rabulist“ passt auch gut.

Gutes Benehmen ist bei dieser Spezies wirklich absolute Glücksache, denn Absicht kann gutes
Benehmen bei den Vertretern dieser Zunft nicht sein. Wer sich jetzt fragt, wie sich das schlechte
Benehmen dieser Spezies im Alltag zum Ärger der übrigen Teilnehmer am Geschehen auswirkt, dem
sei das folgende Beispiel nahegebracht: Vor einem Landgericht, nennen wir es einmal mit dem
Fantasienamen „Detmold“, fand im November 2011 eine mündliche Verhandlung statt. Der Anwalt der
Beklagtenseite bestritt alles, auch den ungünstigen mündlichen Vortrag der eigenen Partei in der
Verhandlung. Vergleichsbemühungen scheiterten, der Kollege (m) verkündete mit großer Geste, es sei
ein Einfaches, sich in 20 Minuten außergerichtlich zu einigen. Wegen der Liquidität der beklagten
Gesellschaft müsse man aber noch mit dem Steuerberater sprechen (??!!). Dass die Beklagte „klamm“
zu sein schien, war schon vor dem Rechtsstreit klar, aber eine solche Ausrede hatten wir bis dato auch
noch nie gehört.

Ach ja, dass die Vergleichsgespräche scheiterten, oder besser gesagt, mangels ernsthaften Interesses
der Gegenseite gar nicht erst begannen, hatte ich schon erwähnt? Egal, das folgt ja auch schon aus
dem Kontext. Wer jetzt froher Hoffnung war, das Gericht werde auf unseren Antrag hin zügig einen
neuen Termin anberaumen, um zu entscheiden, der sah sich getäuscht. Im Januar terminierte das
Gericht auf Mitte April 2012. Im März erhielten wir die Ladung zu einem kollidierenden Termin bei
einem anderen Landgericht, das von unserer Kanzlei 300 km entfernt ist (und natürlich nicht über eine
Videokonferenzanlage verfügt). Also haben wir den später bekannt gewordenen Termin vor dem
anderen Landgericht verlegen lassen (müssen). Denn wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Und jetzt kommt der Dreistigkeit des Kollegen Fortsetzung: ca. zwei Wochen vor dem Termin vor dem
Landgericht, das wir Detmold genannt hatten, beantragte er Verlegung des Termins wegen eines
kollidierenden Termins vor einem in der Nähe liegenden anderen Gericht. Ein Schelm, wer sich denkt,
das hätte der Kollege doch früher beantragen können. Ach ja, dann hätte der Kollege das ja auch
früher wissen müssen. Das war nicht so ? ja klar, man schaut ja nicht über den Tellerrand, und den
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Termnkalender hat man nur für heute im Blick. Gut, dass es Mitarbeiter gibt, die nicht schon bei dem
Eintragen der Termine Kollisionen feststellen, sondern so ca. ein bis zwei Wochen vor der Kollision
(bis jetzt ist ja alles gut gegangen).  Natürlich gab er der Kollege in seinem Antrag die Terminsstunde
nicht an (lag überhaupt eine Kollision vor?), erläuterte nicht, dass er die Ladung zu dem angeblich
kollidierenden Termin vor der Ladung zu unserem erhalten hat (wer zuerst kommt, mahlt zuerst). Auch
gab es keine Begründung, warum aus der „Schar“ der aus dem Briefbogen ersichtlichenAnwälte nicht
auch nur ein anderer den Termin, dessen Verlegung er beantragte, nicht hätte wahrnehmen können.
Vermutlich wird der Kollege (in freundlicherer Form) sagen, dass außer ihm dort nur Idioten arbeiten.
Ohne all diese auf der Hand liegenden Dinge zu erfragen, verlegte das Landgericht (wir hatten es
Detmold genannt) den Termin auf Ende Juli.

Der Kollege aber hat mit seinem schamlosen Verhalten alles richtig gemacht: seinem vermutlich
„klammen“ Mandanten hat er von November bis Juli, also volle acht Monate, Luft verschafft. Der Dank
des Mandanten ist ihm sicher. Dass andere dabei erhebliche Nachteile haben und zum Narren
gehalten werden, ist natürlich ohne jedes Interesse. Man vertritt ja nur die Interessen des eigenen
Mandanten, auch wenn es schamlos ist. Das Landgericht hat auf unsere Intervention und unsere
monita hin den Kollegen immerhin zur Stellungnahme aufgefordert. Wir sind gespannt, was für eine
Geschichte er sich einfallen lassen wird. Wir werden berichten. Es ist aber zu vermuten, dass auch
diese Geschichte entweder in „Lustige Taschenbücher“ oder in „die tollsten Geschichten von Donald
Duck“ Aufnahme finden wird.
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